
    
 

Stadt  Bayreuth  
 

Seite 1 von 4 
 

Stadt Bayreuth 
- Tiefbauamt  - 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 

 
 

ERGÄNZUNG DER ZUSÄTZLICHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Ergänzungen für den Straßen- und Brückenbau  

- Fassung Mai 2015 - 

 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), die Nummern auf 
die Regelungen der „Zusätzlichen Vertragsbedingungen -215“. 
 
 
 
100 Ankündigung von Mehrkosten (§ 2 Abs. 3) 

 Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine über 10 v.H. hinausgehende Überschreitung des 
Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem höheren Einheitspreis führen kön-
nen, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitzuteilen. Unterlässt er schuldhaft diese Mit-
teilung, hat er den dem Auftraggeber daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 
101 Veröffentlichungen (§ 3) 

 Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des Auftragge-
bers vornehmen. 

 
102 Baustelle, Baubereich (§ 4) 

 Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet: 

102.1 Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur 
vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der 
Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. 

102.2 Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden 
kann. 

 
103 Bautagesberichte (§ 4) 

 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu überge-
ben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeu-
tung sein können. 

 Diese sind insbesondere:  

− Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 

− Witterung (Temperatur, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit), 

− Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

− eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer, 

− Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 

− Anlieferung von Hauptbaustoffen, 

− Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 
über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungs-
zeiten und dergleichen), 

− Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 

− Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 

− Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 
 
104 Baustellenräumung (§ 4) 
 

 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren 
Zustand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsveränderung vom Auftragnehmer zu vertre-
ten ist. 
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105 Ausführungsfristen (§ 5) 
 
105.1 Bei Ausführungsfristen nach Werktagen bzw. Kalendertagen, werden Werktage bzw. Kalendertage, an de-

nen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausfüh-
rung der Bauleistungen spätestens 3 Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem 
Tag nicht wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausführungsfrist angerechnet. Diese Unterbrechung 
muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwartenden mehrtägigen Unterbre-
chung auch deren voraussichtliche Dauer. 

105.2 Für Ausführungsfristen, die in den Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt Nr. 
105.1 nicht. 

 
106  Verteilung der Gefahr (§ 7) 

 Zu der teilweise ausgeführten Leistung nach § 7 Abs. 2 gehören auch solche Teile von Kunstbauten, die 
wegen der Besonderheiten des Bauverfahrens (insbesondere Taktschiebe-, Durchpress-, Verschub-, Ab-
senkverfahren) nicht in endgültiger Lage hergestellt worden sind, aber sich in unmittelbarer Einbauposition, 
z. B. Verschub- oder Absenklage, befunden haben. 

 
 
107 Abrechnung (§ 14) 

107.1 In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens folgende 
Angaben gemacht werden: 

− Auftragnehmer, 

− Auftraggeber, 

− Nummer des Aufmaßblattes, 

− Bezeichnung der Bauleistung, 

− Ordnungszahl (OZ). 

 Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufge-
stellt“. 

107.2 Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss im direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde liegenden 
Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berechnungen ist 
nicht zulässig. 

107.3 Abrechnungszeichnungen müssen eindeutige Positionsbezüge (OZ) haben. 

107.4 Mengenberechnungen mit den zugehörigen Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen sind ebenso 
wie die Rechnungen (siehe Nr. 12.2) in der Reihenfolge der Ordnungszahlen (Position) zu gliedern. 

 
 
108 Nachweise der Massen (§ 14 sowie Nr. 11) 
 
108.1 Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Masse im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist, so ist der 

Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage mit Druckwerk (in der Regel Fahrzeug-
waage) laufend nachzuweisen. 

 Wiegescheine müssen die folgenden Angaben aufgedruckt enthalten: 

− Lieferwerk, 

− Name der Baustelle, 

− Bezeichnung des Wägegutes, 

− Nummer des Wiegescheins, 

− Datum und Uhrzeit der Wägung, 

− Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 

− Bruttomasse (B), 

− Nettomasse (N), 

− Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung / amtliches Kennzeichen), 

− Name des Wägers 
  

 Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen 
und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben. 



-  E R G Ä N Z U N G  D E R  Z U S Ä T Z L I C H E N  V E R T R A G S B E D I N G U N G E N  -  
Ergänzungen für den Straßen- und Brückenbau  

               
 

     

 
S tadt  Bayreuth  

 
Seite 3 von 4 

 
 Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der Auftrag-

nehmer. 

 Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader-, bzw. Förderband-
Waagen erfolgen. 

 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 

− Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt  

− Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttomasse tritt das Nettogesamtmasse des Ladegutes 
sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge). 

− Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu 
unterschreiben. 

108.2 Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen 
und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 

 Wird die Masse des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen ermittelt, ist der Auftragge-
ber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferungen Kontrollwägun-
gen durchführen zu lassen. 

108.3 Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1%  festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug bei den letzten 10 Wiegescheinen, soweit nicht insgesamt eine geringere Abweichung nachge-
wiesen wird. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer nicht vergütet. Andere Kontrollwägungen 
werden vom Auftraggeber vergütet. 

 Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren usw.) und 
mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung 
entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauf-
tragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Ein-
zelnen nachzuweisen. 

 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung von mehr als 
1% ein entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwägung, soweit nicht insgesamt 
eine geringere Abweichung nachgewiesen wird. Die Kosten für diese Kontrollwägung trägt der Auftragneh-
mer. Kosten für Kontrollwägungen ohne Beanstandungen tragen der Auftragnehmer und Auftraggeber je zur 
Hälfte. 

 
109 Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14) 

 Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so 
gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 

109.1 Rechenverfahren / IT-Programme: 

 Die verwendeten IT-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bau-
abrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschrei-
bung (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftraggebers verwendet werden. 

 
109.2 Vereinbarung: 

 Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen -214.StB) ist, 
gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung -
4510.StB schriftlich abzuschließen. 

 
109.3 Datenübergabe: 

 Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung -4510.StB, spätestens vor Beginn der Bauabrech-
nung sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu überge-
ben. 

 Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsberechnung 
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug 
der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen. 

 
109.4 Berichtigung der Leistungsberechnung: 

 Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse 
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 
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109.5 Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 

 Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichun-
gen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Be-
rechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 

 Liegen Abweichungen außerhalb der Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund 
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüfbe-
rechnung festgestellt und berichtigt werden. 

109.6 Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 

 Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung 
geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung  schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren. 

 Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht 
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. 
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

 
110 Sicherheitsleistung (§ 17) 
 
110.1 Sicherheit für Vertragserfüllung ist bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Aus-

schreibung von mehr als 250.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)  in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme 
(ohne Nachträge) zu leisten. 

110.2 Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist auf Verlangen des Auftragnehmers nach Abnahme gegen eine Si-
cherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme auszutauschen. Sind noch 
festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtli-
chen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. 

110.3 Eine nicht verwendete Sicherheit wird zurück gegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
abgelaufen sind. 

 
111  Bürgschaften (§§ 16 und 17) 

111.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. 

111.2 Die Bürgschaft ist von einem   

− in den Europäischen Gemeinschaften         oder 

− in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum  
        oder  

− in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswe-
sen  

 zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. 

111.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 

− "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deut-
schem Recht. 

− Auf Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrit-
tene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. 

− Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

− Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des 
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schrift-
lichen Zustimmung bindend. 

− Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."  

111.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur    e i n e r   Urkunde zu stellen. 

111.5 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für 
die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

111.6 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige 
Zahlungen angerechnet worden ist. 


